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 PLANZEICHNUNG 

Siehe Planblatt  

 

 PLANZEICHENERKLÄRUNG  

Siehe Planblatt  

 

 VERFAHRENSVERMERKE  

Siehe Planblatt 

 

 BEGRÜNDUNG  

 Gesetz l iche Grundlagen 

BauGB  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.November 2017 (BGBl. I 

S. 3634), das zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 

(BGBl. I S. 4147) 

BauNVO  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung - in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) – Änderung 

durch Art. 2 G v. 14.06.2021 | 1802 (Nr. 33) textlich nachgewiesen, dokumentarisch 

noch nicht abschließend bearbeitet.  

BayBO  Bayerische Bauordnung 2008 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 

(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 

286). 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz - in der 

Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes 

vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) m.W.v. 31.08.2021 bzw. 01.03.2022. 

BayNatSchG Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 
freien Natur - Bayerisches Naturschutzgesetz - in der Fassung vom 23.02.2011 (GVBl. 
S. 82), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 352). 

 

 Planungsrecht l iche Voraussetzungen  

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das betroffene Grundstück Fl.Nr. 405, Gemarkung Schloßberg 

als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Fläche wird als Acker genutzt. 

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan wird im Parallelverfahren aufgestellt. 

Der betreffende Bereich wird zukünftig als Sondergebiet (SO) nach § 11 Abs. 2 BauNVO dargestellt.  

Der 15. Änderung des Flächennutzungsplans wird ein Umweltbericht beigefügt. 
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 Landesentwicklungsprogramm  

 

Abbildung 1: Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bayern 

 

Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms des Landes Bayern, Fortschreibung mit 

Stand 2018 liegt die Stadt Heideck im allgemeinen ländlichen Raum sowie innerhalb einer Kreisregion 

mit besonderem Handlungsbedarf. Für die Vorhabenfläche trifft das LEP keine gebietskonkreten Fest-

legungen. 

Gemäß LEP 6.2.1 (Z) „Erneuerbare Energien“ sind erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen 

und zu nutzen. Laut 6.2.3 (G) sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten 

Standorten realisiert werden. 

Laut Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung“ werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen 

explizit vom Anbindungsgebot ausgenommen, das die Zersiedelung der Landschaft durch neue Sied-

lungsstrukturen vermeiden soll. Somit ist eine Anbindung der Flächen an eine Siedlungseinheit nicht 

notwendig.  

Der Ausweisung der Flächen als Sondergebiet für Photovoltaik stehen somit keine Ziele der Landes-

entwicklung entgegen.  

 Regionalplanung 

 

Abbildung 2: Regionalplan Karte Raumstruktur 
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Entsprechend dem Regionalplan der Planungsregion 7 – Nürnberg sind für den Planbereich folgende 

Grundsätze und Ziele betroffen: 

Gemäß Karte 1 – Raumstruktur ist die Stadt Heideck als „Ländlicher Teilraum im Umfeld des großen 

Verdichtungsraumes Nürnberg, Fürth, Erlangen“, ausgewiesen. Die Stadt Heideck selbst ist Klein-

zentrum. 

Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 

Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete laut Regionalplan sind im Bereich der Planung nicht vorhanden.  

Das Vorhaben steht somit den Zielen der Regionalplanung nicht entgegen. 

 Erfordern is  und Z ie le  

Die Stadt Heideck beabsichtigt durch die Auswahl passender Flächen, den Einsatz erneuerbarer Ener-

gien unter Wahrung kommunaler und öffentlicher Interessen zu fördern. 

Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes sieht die Ausweisung eines Sondergebiets 

nach § 11 BauNVO `Photovoltaik` für die Nutzung und Förderung solarer Strahlungsenergie im Ge-

biet der Stadt Heideck vor. Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit inte-

griertem Grünordnungsplan erfolgt im Parallelverfahren.  

Konkreter Anlass für die FNP-Änderung ist die geplante Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikan-

lage auf dem Flurstück Fl.Nr. 405, Gemarkung Schloßberg, auf einer Ackerfläche östlich von Schloß-

berg durch den Flächeneigentümer. Die Größe der Anlage soll inklusive der Flächen für die Eingrü-

nung insgesamt ca. 6,55 ha betragen.  

Die Nutzung erneuerbarer Energien trägt wesentlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von 

Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 produziert und gleichzeitig werden wertvolle Ressour-

cen geschont. Des Weiteren stärkt der Ausbau der dezentralen Energieversorgung die regionale 

Wertschöpfung und unterstützt damit den ländlichen Raum nachhaltig. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist die Nutzung erneuerbarer Energien in den Bauleitplänen beson-

ders zu berücksichtigen. 

 

Erschließung  

Die Fläche für die Freiflächenphotovoltaikanlage wird über den vorhandenen öffentlichen Feldweg 

erschlossen. Die Sondernutzung dieses Weges wird im Rahmen des Durchführungsvertrages auf 

Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes geregelt. 

Das von der Photovoltaikanlage abfließende Niederschlagswasser ist auf dem Baugebiet breitflächig 

zu versickern, ein Schmutzwasser- bzw.- Kanalanschluss ist nicht erforderlich.  
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 Räuml iche Lage und Größe  

Die Vorhabenfläche liegt südlich von Heideck, südwestlich des Ortsteils Schloßberg. 

 

Abbildung 3: Basiskarte Bayern Atlas, ohne Maßstab 

 

Die Vorhabenfläche liegt südlich von Heideck, südwestlich von Schloßberg. 

Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Fl.-Nr. 405 Gmkg. Schloßberg. Die Fläche des Gel-

tungsbereiches beträgt ca. 6,55 ha. Die Erschließung erfolgt von dem nördlich der Fläche verlaufen-

den landwirtschaftlichen Weg aus.  

 Gegenwärt ige Nutzung des Gebietes  

Die Eingriffsfläche wird derzeit als landwirtschaftliche Fläche (Ackerfläche und Intensivgrünland) ge-

nutzt. 

 Landschaftsb i ld  

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Das Planungsgebiet liegt weder innerhalb 

eines Landschaftsschutzgebietes noch eines landschaftlichen Vorbehaltsgebiets. Das überplante Ge-

biet ist geprägt durch die landwirtschaftliche Nutzung sowie den kleinen Waldbestand im Südwesten 

und die bestehende Gehölzreihe im Osten des Planungsgebiets. Der höchste Punkt befindet sich in 

der nördlichen Seite des Geltungsbereiches mit einer Höhe von rund 492.5 m.ü.NN. Von dort aus ist 

die Fläche nach Süden geneigt, die Steigung beträgt im Durchschnitt etwa 3,6 %. Insgesamt fällt 

das Gelände um etwa 15 m ab.  

Östlich des Geltungsbereichs befindet sich eine Gehölzreihe, die als Grenze des Geltungsbereiches 

dient und als eine gliedernde Struktur dient. Sie bildet eine gute Voraussetzung zur Einbindung der 

Anlage in die Landschaft. Östlich dieser Gehölzreihe verläuft ein bestehender Graben. Südlich des 

Geltungsbereiches verläuft ein landwirtschaftlicher Weg, westlich grenzt an den Geltungsbereich ein 
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Waldbestand an, der die Fläche abschirmt und den Landschaftsbildabschnitt begrenzt. An der west-

lichen Grenze verläuft hinter den bestehenden Gehölzen ein weiterer Graben, der Flurbach. 

 

Abbildung 4: Luftbildauszug BayernAtlas, ohne Maßstab. Rot umrandet: Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes 

 

Blickbeziehungen zur Fläche bestehen vom westlichen Teilbereich der Ortschaft Schloßberg aus, der 

sich etwa 500 m östlich des Geltungsbereiches befindet. Aufgrund der erhöhten Lage von Schloßberg 

kann bei einer Anordnung einer Photovoltaikanlage im Umfeld der Ortschaft eine Blickbeziehung nicht 

vollständig vermieden oder abgeschirmt werden. Daher kommt der Einbindung in die Landschaft zur 

Vermeidung einer negativen Fernwirkung erhöhte Bedeutung zu. Diese Funktion kann zum Teil die 

bereits vorhandenen Gehölzreihe östlich der Fläche erfüllen. Auch Gehölzbestände, die sich von ei-

nem Blickpunkt aus hinter der Photovoltaikanlage befinden, wie der angrenzende Wald, tragen zur 

Verminderung einer Fernwirkung bei, da der Gehölzbestand einen natürlichen Rahmen vorgibt, 

wodurch die Anlagen als weniger störende empfunden wird und in der Fernwirkung die Horizontlinie 

des Waldes/Gehölzbestandes überwiegt (vgl. auch Praxis-Leitfäden für die ökologische Gestaltung 

von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, BayLfU 2014)    

Zur zusätzlichen Minimierung des Eingriffs in das Landschaftsbild ist die Anlage einer Hecke zu äu-

ßeren Eingrünung entlang der nördlichen Grenze des Geltungsbereiches vorgesehen.  Durch die Ein-

grünung der Anlage werden die Anlagenteile in die Landschaft mittels neuer Gehölzstrukturen ein-

gebunden, die die bestehenden Gehölzstrukturen ergänzen und zur Gliederung der Landschaft bei-

tragen. Die neu geschaffenen Heckenstrukturen schirmen die Anlage gegenüber dem angrenzenden 

landwirtschaftlichen Weg ab, so dass die Wahrnehmung der Anlage im Nahbereich stark reduziert 

wird.  

 Standortprüfung 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm (LEP 6.2.3 (G) sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen bevor-

zugt in vorbelasten Gebieten geplant werden. Auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 setzt in 

§ 37 und § 48 als Voraussetzung, dass Photovoltaikanlagen gefördert werden können, die Lage auf 
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einer vorbelasteten Fläche fest. Konkret werden hier bereits versiegelten Flächen, Konversionsflä-

chen, oder ein Korridor von bis zu 200 m entlang von Autobahnen und Schienenwegen genannt. 

Zusätzlich sieht das EEG die Förderung von Freiflächenphotovoltaikanlagen über 750 kW auf Acker- 

und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten vor, wenn die Bundesländer eine entsprechende 

Rechtsverordnung erlassen. Das Bundesland Bayern hat am 7. März 2017 mit der Verordnung über 

Gebote für Photovoltaik-Freiflächenanlagen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen. Das 

Stadtgebiet Heideck fällt vollständig in diese Förderkulisse.  

Gemäß „Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ sind 

für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen folgende Flächen vorrangig geeignet: 

- Flächen im räumlichen Zusammenhang mit größeren Gewerbegebieten im Außenbereich 

- sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen im Außenbereich 

- versiegelte Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung 

- Abfalldeponien und Altlastenflächen, bei denen eine Nutzung als PV-Anlage mit Umweltanforderun-

gen, Sanierungsanforderungen und bauordnungsrechtliche Anforderungen vereinbar ist 

- Pufferzonen entlang großer Verkehrstrassen, Lärmschutzeinrichtungen 

- sonstige durch Infrastruktureinrichtungen veränderte Landschaftsausschnitte, z.B. Hochspan-

nungsleitungen 

- Flächen ohne besondere landschaftliche Eigenart, wie Ackerflächen oder Intensivgrünland 

Flächen im Zusammenhang mit größeren Gewerbegebieten, ehemals baulich genutzte Flächen, ver-

siegelte Flächen oder Konversionsflächen sind im Gebiet der Stadt Heideck in der gewünschten Grö-

ßenordnung von etwa 5 bis 8 Hektar aktuell nicht verfügbar. Eine Bahnlinie oder eine Autobahn sind 

im Stadtgebiet Heideck nicht vorhanden.  

Vorbelastete Flächen im Sinne des Landessentwicklungsprogrammes und den Vorgaben des genann-

ten Leitfadens innerhalb der Stadt Heideck sind Flächen entlang der Staatstraße St. 2726 und St. 

2389 oder St. 2226; eine Autobahn oder eine Bahntrasse sind im Stadtgebiet Heideck nicht vorhan-

den. Die Flächen entlang der Staatsstraßen, sofern sie sich nicht innerhalb des Landschaftsschutz-

gebietes, des Bereiches der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Waldgebiete oder der direkten 

Siedlungsgebiete befinden, liegen westlich der Ortschaft Laibstadt oder nordöstlich von Aberzhausen 

oder südlich von Selingstadt und wären grundsätzlich für eine Nutzung als Photovoltaikanlage geeig-

net, sind aber aktuell nicht verfügbar oder werden bereits für andere PV-Anlagen in Anspruch ge-

nommen.  

Die Stadt Heideck hat zusätzlich Richtlinien für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen im 

Stadtgebiet entwickelt. Diese sehen bezüglich der Standortfindung den Ausschluss von Waldgebie-

ten, Schutzgebieten, Biotopen (gesetzlich vorgeschrieben), regionalplanerischen Grünzügen sowie 

bestehender Bebauung oder Siedlungsflächen bzw. vorgesehene Entwicklungsflächen für Wohnen 

und Gewerbe vor. Des Weiteren sollen zum Schutz von Böden mit hohem Wert für die Landwirtschaft 

nur Flächen mit einer durchschnittlichen Wertzahl von 45 oder schlechter gewählt werden. 

Mögliche Standorte für großflächige Photovoltaikanlagen können sich demnach im gesamten Gebiet 

der Stadt Heideck auf intensiv genutzten Acker– Grünlandflächen befinden. Bei der Wahl des Stand-

orts für mögliche Photovoltaik-Freiflächenanlage wurden die genannten Kriterien berücksichtigt, die 

eine Nutzung von Solarenergie ausschließen. Das sind u.a. Landschaftsschutzgebiete, Schutzgebiete 

(Natura2000), Wiesenbrüterkulisse, Wasserschutzgebiete, geschützte Biotope, Trenngrün, Boden-

denkmäler sowie Waldgebiete. Es können mögliche Bereiche (Potentialflächen) in ausreichender zu-

sammenhängender Größe und mit ähnlichen Voraussetzungen wie der aktuell gewählte rund südlich 

von Selingstadt oder Rudletzholz, östlich und nördlich von Laibstadt oder um Schloßberg identifiziert 

werden. Diese Flächen wären grundsätzlich für eine Nutzung als Photovoltaikanlage geeignet, stehen 

aber aktuell nicht zur Verfügung. Hinzu kommt, dass eben genannte Flächen bereits für andere PV-

Anlagen in Anspruch genommen werden und hierzu bereits Bebauungspläne aufgestellt wurden.  
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Die für die vorliegende Planung gewählte Fläche befindet sich innerhalb der vorrangig geeigneten 

Flächenkulisse entsprechend den Vorgaben des oben genannten Leitfadens, in dem auch Flächen 

ohne besondere Landschaftliche Eigenart, wie Ackerflächen oder Intensivgrünland genannt werden 

und entspricht den Richtlinien der Stadt Heideck. Die Anlage kann durch die angrenzenden Gehölz- 

und Waldbestände visuell abgeschirmt und in den Landschaftsraum eingebunden werden. Aufgrund 

der im Umgriff der Planung vorhandenen Gehölzstrukturen ist eine gute Einbindung der Anlage in die 

Landschaft möglich. Dementsprechend wird die Planung in diesem Bereich trotz der fehlenden Vor-

belastung als vereinbar mit den Belangen des Landschaftsschutzes beurteilt. Die anderen potentiellen 

Flächen weisen weder eine vorhandene Gehölzreihe, noch eine bestehende Erschließung auf, was 

ebenfalls für die Wahl auf die in der Planung gewählte Fläche spricht.  

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollständig rückzubauen ist, stehen die 

Flächen damit für bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfügung. Die Fläche ist für eine ren-

table Nutzung als Photovoltaikanlage gut geeignet.  

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollständig rückzubauen ist, stehen die 

Flächen damit für bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfügung. Die Fläche ist für eine ren-

table Nutzung als Photovoltaikanlage gut geeignet.  

 Denkmalschutz  

Gemäß Bayerischen Denkmalatlas befindet sich im direkten Bereich der Planung kein bekanntes Bo-

dendenkmal. Lediglich rund 65m westlich wurde das Bodendenkmal „Grabhügelfeld der Hallstatt-

zeit“(D-5-6832-0108), sowie rund 85m nördlich das Bodendenkmal „Siedlung vorgeschichtlicher 

Zeitstellung“ (D-5-6832-0065) kartiert. Diese beiden Bodendenkmäler befinden sich allerdings au-

ßerhalb des direkten Planungsgebietes.  

 

Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde sind umgehend dem Land-

ratsamt oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. (Art. 8 DSchG) 

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer 
und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflich-
teten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, 
auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder 
den Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-

hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
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 UMWELTBERICHT 

 Ein le i tung 

Aufgabe des Umweltberichts ist es, alle Umweltbelange sowie die Standortauswahl für die Bebauung 

unter dem Blickwinkel der Umweltvorsorge zusammenzufassen. 

Der Umweltbericht soll den Prozess der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltbelan-

gen festhalten und so die Grundlage zur Abwägung mit konkurrierenden Belangen bilden, die in 

anderen Teilen der Begründung darzulegen sind.  

Zweck des Umweltberichts ist es, einen Beitrag zur Berücksichtigung der Umweltbelange bei der 

Zulassung von Projekten zu leisten und dadurch der Umweltvorsorge zu dienen. Er umfasst die Er-

mittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter 

Mensch / Gesundheit, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft / Klima, Landschaft / Erholung, Kultur- 

und Sachgüter, einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. 

Der Umweltbericht begleitet das gesamte Bauleitplanverfahren vom Änderungs- bis zum Feststel-

lungsbeschluss. Auf diese Weise soll eine ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und 

Umwelt sichergestellt und dokumentiert werden. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung 

zur Flächennutzungsplanänderung. 

 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele der Bauleitplanung 

Der Stadt Heideck liegt ein Antrag eines Privatinvestors vor, auf dem Flurstück 405, Gemarkung 

Schloßberg eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten.  

Die Stadt Heideck hat beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Heideck – 

Schloßberg II“ mit Grünordnungsplan aufzustellen. Die Vorhabensfläche liegt zwischen Schloßberg 

in einem Abstand von etwa 0,5 km sowie Roxfeld in einem Abstand von 0,5 km und Haag in einem 

Abstand vom etwa 0,7 km. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan weist ein Sondergebiet zur Nutzung regenerativer Energien 

(Photovoltaik) aus. 

Da im Flächennutzungsplan die Flächen bisher als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt sind, wird 

der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert.  

Die Größe der Anlage soll inklusive der Flächen für die Eingrünung insgesamt ca. 6,55 ha betragen. 

Der betreffende Bereich wird in Sondergebiet, Photovoltaik (SO) nach § 11 BauNVO geändert.  

 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-

ten umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die Ab-

fall- und Immissionsschutz-Gesetzgebung wurden im vorliegenden Fall berücksichtigt. Die Eingriffs-

regelung wird auf Ebene des Bebauungsplanes gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur 

und Landschaft“ (2021) in Verbindung mit dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des 

Inneren zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen von 10.12.2021 durchgeführt. Auf Ebene der Flächen-

nutzungsplanung erfolgt auf der gleichen Basis eine Abschätzung des Ausgleichsbedarfes. 

Das Landesentwicklungsprogramm sieht die Förderung von Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien vor. 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

durchgeführt, in dem der betreffende Bereich ein Sondergebiet Photovoltaik festgesetzt wird. 
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Der Geltungsbereich liegt nicht im Bereich eines Schutzgebietes nach Naturschutzgesetz, eines FFH-

Gebietes oder Vogelschutzgebietes. Etwa 350m südwestlich des Geltungsbereichs grenzt ein Land-

schaftsschutzgebiet an. Das Landschaftsschutzgebiet ist durch die Planung nicht betroffen. 

Im Planungsgebiet liegen keine geschützten Flächen nach Arten- und Biotopschutzprogramm oder 

Natura 2000, ebenso wie keine biotopkartierten Flächen.  

Sonstige Fachpläne und -programme z.B. zum Wasser-, oder Immissionsschutzrecht sowie kommu-

nale Umweltqualitätsziele sind für die vorgesehene Fläche nicht vorhanden. 

 Bestandsaufnahme und Bewertung de r Umweltauswir-

kungen e inschl ieß l ich der Prognose be i  Durchführung der  P la-

nung 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen un-

terschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 

 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-

stands (Basisszenario) 

2.1.1 Umweltmerkmale 

2.1.1.1 Schutzgut Mensch / Gesundheit 

Beschreibung 

Der Planungsbereich selbst besitzt als landwirtschaftlich genutzte Fläche keine Bedeutung für die 

Erholungsnutzung. Wirtschaftliche Nutzungsansprüche bestehen durch die Landwirtschaft.  

Die Fläche dient weder dem Lärmschutz noch hat sie besondere Bedeutung für die Luftreinhaltung. 

Schädliche Einflüsse durch elektromagnetische Felder oder Licht- und Geräuschemissionen sind nicht 

bekannt. Geruchsbeeinträchtigungen bestehen nicht. 

2.1.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung 

Als potenzielle natürliche Vegetation wird in der Pflanzensoziologie der Endzustand der Vegetation 

bezeichnet, der sich einstellen würde, wenn sie sich unter den heutigen Standortbedingungen ohne 

weiteren Einfluss des Menschen entwickeln könnte. Sie braucht mit der ursprünglichen Vegetation 

nicht übereinstimmen. 

Als Grundlage dieser Betrachtung dienen die Untersuchungsergebnisse nach SEIBERT (1968) zur 

potenziellen natürlichen Vegetation Bayerns, die aufbauend auf Bodeneinheiten und unter Berück-

sichtigung von Höhenlagen und Klimaverhältnissen Vegetationsgebiete beschreiben. Ergänzende 

Kartierungen einzelner Transsekte in Bayern von JANNSEN und SEIBERT (1986) haben zu neuen 

Erkenntnissen geführt. 

Demnach würde sich im Planungsgebiet auf lange Sicht Hexenkraut- oder Zittergrasseggen-Wald-

meister-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald; örtlich mit Wald-

ziest-Eschen-Hainbuchenwald entwickeln. 

Die vorhandene Vegetation im Bearbeitungsgebiet ist geprägt durch die menschliche Nutzung. Der 

Geltungsbereich ist als landwirtschaftlich intensiv genutzter Acker zu bezeichnen. Die Vegetation der 

intensiv genutzten Ackerfläche setzt sich aus wenigen Arten zusammen. Prägendes Element bei dem 

Schutzgut Pflanzen stellt die vorhandene Gehölzreihe im Osten des Planungsgebietes dar.  
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Der Geltungsbereich befindet sich in der Naturraum-Haupteinheit Fränkisches Keuper-Liasland und 

in der Untereinheit Vorland der südlichen Frankenalb (ABSP). Als Ursprungsgebiet des gebietseigenen 

Saatgutes das Fränkische Hügelland (Nr. 12) zu nennen. Bei der Einteilung in die Vorkommensge-

biete gebietseigener Gehölze liegt der Geltungsbereich im 5.1 Süddeutschen Hügel- und Bergland, 

Fränkische Platten und Mittelfränkische Becken. 

Im vorliegenden Fall wird zur Behandlung der artenschutzrechtlichen Belange eine spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Im Rahmen der Begehungen der Fläche Ende März bis Anfang 

Juni konnten im Planungsgebiet zwei Feldlerchenbrutpaare nachgewiesen werden. In der speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung werden die Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 

nach § 44 BNatSchG sowie CEF-Maßnahmen formuliert. Unter Berücksichtigung der durch die saP 

vorgeschlagenen und in die Festsetzungen des Bebauungsplanes übernommenen Maßnahmen 

kommt die artenschutzrechtliche Prüfung hinsichtlich der untersuchten Arten bzw. Artgruppen zu 

dem Ergebnis, dass die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die nachgewiesenen geschützten Arten 

nicht berührt werden. 

Es wird daher keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG 

benötigt. 

Es ist daher auch nicht notwendig standörtliche oder technische Alternativen zu prüfen.  

Im Planungsgebiet selbst liegen keine geschützten Flächen nach Arten- und Biotopschutzprogramm 

oder Natura 2000, ebenso wie keine biotopkartierten Flächen. Alle Biotope befinden sich in einem 

Abstand von mindestens 300 m. 

Das Planungsgebiet befindet sich in dem Naturpark „Altmühltal“ (ID NP-00016). 

 

Abbildung 5: Auszug aus dem Bayernatlas. 

Rot schraffiert: Biotopkartierung Flachland – orange liniert: Naturpark – grün gepunktet: Land-

schaftsschutzgebiet 
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2.1.1.3 Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Boden dient als Pflanzen- und Tierlebensraum, als Filter, für die Wasserversickerung und  

-verdunstung sowie der Klimaregulierung. Zudem hat er seine Funktion als Produktionsgrundlage für 

die Landwirtschaft. Belebter, gewachsener Boden ist damit nicht ersetzbar. 

Gemäß der Bodenschätzung des BayernAtlas handelt es sich bei der vorliegenden Bodenart bei dem 

Ackerland um schweren Lehm (LT). Der Zustand des Bodens wird mit der Zustandsstufe 5 kategori-

siert. Die Boden-/Grünlandgrundzahl beträgt 49, die Acker-/Grünlandzahl 44.  

Das als kleiner Teilbereich genutzte Grünland weist die vorliegende Bodenart Ton (T) auf. Die Bo-

denstufe ist in Klasse II kategorisiert. Sowohl die Boden- als auch die Ackerzahl weist den Wert 43 

auf. 

Gemäß Übersichtsbodenkarte 1:25.000 liegt im Planungsbereich fast ausschließlich Pseudogley und 

Braunerde-Pseudogley aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Lösslehm oder Deckschicht) über 

(grsuführendem) Lehm bis Ton (Sedimentgestein), selten carbonathaltig im Untergrund vor. 

Das Standortpotential für die natürliche Vegetation hat geringe bis mittlere Bedeutung für die natür-

liche Vegetation, da keine extremen Umweltbedingungen anzutreffen sind.  

Das Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen wird auf Grundlage der Bodenschätzung be-

wertet. In der Bodenschätzungskarte wird für die Fläche im nördlichen Bereich L4V angegeben, das 

heißt Acker auf Lehm mit geringer zustandsstufe (Ertragsfähigkeit), der als Verwitterungsboden ent-

standen ist. Dementsprechend wird die Retentionsfunktion als gering bis mittel (3) bewertet.  

Das Rückhaltevermögen für Schwermetalle wird auf der gleichen Grundlage für den vorliegenden 

Boden mit Wertklasse 3 – mittel bewertet; die natürliche Ertragsfähigkeit ist gering. 

Für einen Teil des restlichen Bereichs ist in der Bodenschätzungskarte TIIb3 angegeben, das heißt 

Grünland auf Ton mit mittlerer Zustandsstufe (Ertragsfähigkeit) mit mittlerer Wasserstufe. Dement-

sprechend wird die Retentionsfunktion als gering (2) bewertet. 

Das Rückhaltevermögen für Schwermetalle wird auf der gleichen Grundlage für den vorliegenden 

Boden mit Wertklasse 3 – mittel bewertet; 

Für einen Teil des restlichen Bereichs ist in der Bodenschätzungskarte LIIIb3 angegeben, das heißt 

Grünland auf Lehm mit geringer Zustandsstufe (Ertragsfähigkeit) mit mittlerer Wasserstufe. Dem-

entsprechend wird die Retentionsfunktion als gering (2) bewertet. 

Das Rückhaltevermögen für Schwermetalle wird auf der gleichen Grundlage für den vorliegenden 

Boden mit Wertklasse 3 – mittel bewertet; 

Zu dem Thema Boden verweist der UmweltAtlas auf Hinweise auf Stau-/Hangwasser. Dies kann aus 

dem nahegelegenen Flurbach resultieren, der sich unmittelbar an der westlichen Grenze des Gel-

tungsbereichs befindet.  

Da es sich bei dem Großteil der Fläche für die Freiflächenphotovoltaikanlage um landwirtschaftlich 

genutzte Flächen handelt, ist der anliegende Boden anthropogen überprägt. Der natürliche Boden-

aufbau ist in diesem Bereich demnach bereits beeinträchtigt.  

Zu Altlasten ist im Bereich der Planung nichts bekannt. 
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2.1.1.4 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 

Im Planungsgebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Lediglich verläuft im Westen und in 

dem westlich angrenzenden Wald der Flurbach. 

Laut Umweltatlas Bayern befinden sich das Planungsgebiet weder im wassersensiblen Bereich noch 

in einem Überschwemmungsgebiet. Genauere Kenntnisse zum Grundwasserstand sind nicht vorhan-

den. 

Wasserschutzgebiete befinden sich nicht in der Umgebung der Planung. 

 

2.1.1.5 Schutzgut Luft / Klima 

Beschreibung 

Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur in Heideck beträgt ca. 9,1 °C und liegt damit im bay-

ernweiten Durchschnitt. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge von ca. 647 mm liegt im Mittel 

des Landkreises. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat als Ackerfläche eine gewisse Bedeutung als Kaltluf-

tentstehungsgebiet, jedoch ohne Bezug zur Wohnbebauung.  

Besondere Erhebungen zur Luft bzw. deren Verunreinigung liegen für das Planungsgebiet nicht vor.  

2.1.1.6 Schutzgut Landschaft / Erholung 

Beschreibung 

Prägend für den Landschaftsausschnitt, der durch den Bebauungsplan beansprucht wird, ist die land-

wirtschaftliche Nutzung im Umfeld.  

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Das Planungsgebiet liegt weder innerhalb 

eines Landschaftsschutzgebietes noch eines landschaftlichen Vorbehaltsgebiets. Das überplante Ge-

biet ist geprägt durch die Landwirtschaftliche Nutzung sowie einem Waldbestand im Westen und eine 

Gehölzreihe im Osten. Der höchste Punkt befindet sich in der Hälfte der nördlichen Seite des Gel-

tungsbereiches auf einer Höhe von 492.50m ü.NN. Von dort aus ist die Fläche nach Süden geneigt, 

die Steigung beträgt im Durchschnitt etwa 3,6 %. Insgesamt fällt das Gelände um etwa 15 m ab.  

Eine gliedernde Struktur befindet sich auf Grund einer bestehenden Gehölzreihe im Osten innerhalb 

des Geltungsbereichs. Westlich wird der Geltungsbereich durch einen bestehenden Wald begrenzt, 

welcher die Fläche von Roxfeld sichtlich aus abschirmt.  

Die durch den Bebauungsplan beanspruchte Fläche besitzt aufgrund der Nutzung als Ackerflächen 

keine erkennbare Erholungsfunktion.  

Blickbeziehungen bestehen von der Fläche aus in Richtung der etwa einen 500 m entfernten Ortschaft 

Schloßberg. Daher kommt der Einbindung in die Landschaft zur Vermeidung einer negativen Fern-

wirkung erhöhte Bedeutung zu. Durch die Eingrünung der Anlage werden die Anlagenteile in die 

Landschaft mittels neuer Gehölzstrukturen eingebunden, die zur Gliederung der Landschaft beitra-

gen.  

2.1.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Kultur- bzw. Sachgüter mit schützenswertem 

Bestand bekannt. Im Denkmalatlas Bayern ist rund 65m westlich das Bodendenkmal „Grabhügelfeld 

der Hallstattzeit“(D-5-6832-0108) kartiert, sowie rund 85m nördlich das Bodendenkmal „Siedlung 

vorgeschichtlicher Zeitstellung“ (D-5-6832-0065). 
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2.1.1.8 Schutzgut Fläche 

Durch die vorliegende Bauleitplanung werden ca. 6,55 ha Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung 

entzogen und in Flächen für Photovoltaik sowie Flächen für die Eingrünung umgewandelt. Auf diesen 

Flächen erfolgt jedoch nur in sehr geringem Umfang im Bereich der Technikgebäude eine Versiege-

lung. Die Flächen unter den Photovoltaikmodulen können zumindest begrenzt weiterhin landwirt-

schaftlich durch Beweidung beziehungsweise Mahd genutzt werden. Zusätzlich werden ca. 1,0 ha für 

die Ersatzfläche für zwei Brutpaare der Feldlerchen in Anspruch genommen, die von Acker in Wech-

selbrache oder in extensiv genutztes, artenreiches Grünland umgewandelt werden. Auch diese wer-

den somit weiterhin landwirtschaftlich genutzt. 

2.1.1.9 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Das Belassen der vorliegenden Flächen im bestehenden Zustand würde keine Veränderung der bio-

logischen Vielfalt oder der Funktion als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten erwarten lassen, da 

diese Flächen weiterhin landwirtschaftlich intensiv genutzt werden würden.  

Auch für die anderen Schutzgüter würden sich keine Veränderungen ergeben.  

 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung 

2.2.1 Auswirkung auf die Schutzgüter 

2.2.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Auswirkungen  

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage wird eine Fläche in Anspruch genommen, die derzeit 

landwirtschaftlich intensiv genutzt wird.  

Ausgehend von den Habitatstrukturen im Plangebiet (fast ausschließlich Acker) ist bezüglich der 

rechtlich prüfrelevanten Arten einzig mit dem Vorkommen von Feldvögeln zu rechnen. Zur Vermei-

dung der Gefährdung lokaler Population durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage werden Maß-

nahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) durchge-

führt.  

Da die Ackerfläche in Extensivgrünland umgewandelt und zukünftig auf Dünge- und Pflanzenschutz-

mitteln verzichtet wird, werden auch Lebensraumbedingungen für weitere Arten(gruppen) geschaf-

fen bzw. gestärkt, z.B. Fledermäuse, Insekten, Kleinsäuger. Der Biotopverbund wird innerhalb des 

Landschaftsraumes insgesamt gestärkt. 

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf nachtschwärmende Insekten wird eine dauerhafte Beleuch-

tung der Anlage als unzulässig festgesetzt.  

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Säugetieren durch die Errichtung der notwendigen Um-

zäunung des Geländes wird festgesetzt, dass die Unterkante des Zaunes entsprechend der Gelände-

topographie im Mittel 20 cm über dem Boden auszuführen ist. Die vorgesehene Umzäunung behin-

dert nicht die Wanderung von Kleintieren, sondern wirkt sich in erster Linie erst ab größeren wie Igel 

und Hase aus. Vielmehr finden diese Tierarten in dem die Anlagenteile begrenzenden Hecken- und 

Altgrasstreifen neue Lebensräume.  

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind mittel bedeutende Flächen betroffen, so dass 

in der Zusammenschau mittlere Umweltauswirkungen für dieses Schutzgut zu erwarten sind. Unter 

Berücksichtigung der durch die saP vorgeschlagenen und in die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
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übernommenen Maßnahmen kommt die artenschutzrechtliche Prüfung hinsichtlich der untersuchten 

Arten bzw. Artgruppen zu dem Ergebnis, dass die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die nach-

gewiesenen geschützten Arten nicht berührt werden. 

2.2.1.2 Schutzgut Boden 

Auswirkungen 

Auf Grund der gewählten Ausbildung der Modultische ohne Betonfundamente wird der Eingriff mini-

miert. Es erfolgt lediglich eine geringflächige Bodenverdrängung, keine Versiegelung. Lediglich im 

Bereich des Technikraumes erfolgt eine Versiegelung des Bodens, die auf Grund der geringen Di-

mensionierung jedoch vernachlässigt werden kann.  

Zudem werden die Flächen zukünftig weder gedüngt noch mit Pestiziden o.ä. behandelt.  

Ergebnis 

Es sind auf Grund der sehr geringen Versiegelung und der vorhandenen Beeinträchtigung Umwelt-

auswirkungen geringer Erheblichkeit für dieses Schutzgut zu erwarten. 

2.2.1.3 Schutzgut Wasser 

Auswirkungen 

Es erfolgt durch die Anlage einer Photovoltaikanlage nur ein Minimum an Versiegelung. Beeinträch-

tigungen für Grundwasserneubildung sowie Regenrückhalt können deshalb praktisch ausgeschlossen 

werden. 

Ergebnis 

Es sind durch die Versiegelung bei der Festsetzung von Verminderungsmaßnahmen im Bebauungs-

plan Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser zu erwarten.  

2.2.1.4 Schutzgut Luft/Klima 

Auswirkungen 

Da kaum Versiegelung erfolgt, findet keine Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten statt. Die 

aufgeständerte Bauweise verhindert Kaltluftstau. 

Auf Grund der Größenordnung des Baugebiets sind keine größeren Auswirkungen auf Klima und 

Luftaustausch zu erwarten. 

In der Gesamtbilanz wird das Schutzgut Luft / Klima durch die Errichtung der geplanten Photovolta-

ikanlage positiv beeinflusst, da die Freisetzung von schädlichen Klimagasen, wie sie bei der konven-

tionellen Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe entstehen, verringert wird. 

Ergebnis 

Es sind durch die Bebauung keine negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Luft festzustel-

len. Für das Schutzgut Klima sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

2.2.1.5 Fläche 

Auswirkungen 

Durch die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplanes auf bislang landwirtschaftlich genutzte 

Flächen die Nutzung als Photovoltaikanlage für die Geltungsdauer des parallel aufgestellten Bebau-

ungsplanes vorbereitet. Da die Nutzung als Sondergebiet jedoch zeitlich begrenzt ist, ist dieser Ver-

lust nicht dauerhaft. Nach Rückbau der Anlage stehen die Flächen wieder für die Landwirtschaft oder 

andere Nutzungen zur Verfügung.  
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Ergebnis  

Auf Grund der zeitlichen Begrenzung der Inanspruchnahme ist mit insgesamt geringen Auswirkungen 

auf das Schutzgut Fläche zu rechnen. Diese werde nach Rückbau der Anlage vollständig zurückge-

nommen. 

2.2.1.6 Wirkungsgefüge zwischen den o.g. Schutzgütern 

Die einzelnen Schutzgüter stehen untereinander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgefüge 

miteinander verbunden. So ist die Leistungsfähigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne die 

Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion). Beide 

stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und Tierwelt. 

Diese Bezüge sind bei den jeweiligen Schutzgütern vermerkt. 

2.2.1.7 Schutzgut Landschaft / Erholung 

Auswirkungen 

Als anlagebedingte Wirkung hat die Errichtung einer Photovoltaikanlage eine gewisse Veränderung 

des Landschaftsbildes im unmittelbaren Planungsumgriff zur Folge. Die Anlage stellt grundsätzlich 

ein landschaftsfremdes, technisches Element innerhalb der landwirtschaftlichen Fläche dar. Flächen 

mit besonderer Bedeutung für die Erholungsnutzung oder das Landschaftsbild werden nicht über-

plant. 

 

Aufgrund der erhöhten Lage von Schloßberg kann bei einer Anordnung einer Photovoltaikanlage im 

Umfeld der Ortschaft eine Blickbeziehung nicht vollständig vermieden oder abgeschirmt werden. Da-

her kommt der Einbindung in die Landschaft zur Vermeidung einer negativen Fernwirkung erhöhte 

Bedeutung zu. Diese Funktion können zum Teil die bereits vorhandene Gehölzreihe im Osten des 

Geltungsbereichs und der bestehende Wald westlich der Planungfläche erfüllen. Auch Gehölzbe-

stände, die sich von einem Blickpunkt aus hinter der Photovoltaikanlage befinden, wie die genannten 

Heckenstrukturen und der angrenzende Wald, tragen zur Verminderung einer Fernwirkung bei, da 

der Gehölzbestand einen natürlichen Rahmen vorgibt, wodurch die Anlagen als weniger störende 

empfunden wird und in der Fernwirkung die Horizontlinie des Waldes/Gehölzbestandes überwiegt 

(vgl. auch Praxis-Leitfäden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, 

BayLfU 2014)    

Zur Einbindung der Landschaft im Nahbereich ist die Eingrünung der Anlage bedeutend. Durch die 

bestehenden Gehölzstrukturen sind gute Voraussetzungen für die Einbindung der Anlage in die Land-

schaft gegeben. Zusätzlich werden Hecken festgesetzt, die die bestehenden Strukturen ergänzen, 

die Anlagenteile in die Landschaft einbinden und zur Gliederung der Landschaft beitragen. Die im 

Norden neu geschaffenen Heckenstrukturen schirmen die Anlage gegenüber dem angrenzenden 

landwirtschaftlichen Weg ab, so dass die Wahrnehmung der Anlage im Nahbereich stark reduziert 

wird. Zur Vermeidung einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird eine dauerhafte Beleuchtung der 

Anlage als unzulässig festgesetzt.  

Blendwirkungen oder Reflexionen während des Betriebes der Anlage sind aufgrund der Lage und 

Ausrichtung der Anlage nicht zu erwarten. Die Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung 

von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) enthalten in 

Anhang 2 Empfehlungen zur Ermittlung, Beurteilung und Minderung der Blendwirkung von Photovol-

taikanlagen. Demnach lässt sich eine Blendwirkung für viele Immissionsorte bereits im Vorfeld aus-

schließen. Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage entfernt be-

finden, erfahren laut LAI erfahrungsgemäß nur kurzzeitige Blendwirkungen. Dies trifft auf die Wohn-

bebauung von Schloßberg und Roxfeld zu. Durch die Eingrünung der Anlage mit einer Hecke werden 

diese Auswirkungen zusätzlich verringert. Durch den bestehenden Wald im Westen wird die Pla-

nungsfläche von der Ortschaft Roxfeld abgeschirmt und es entstehen keine Sichtbeziehungen.  
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Ergebnis 

Aufgrund der Lage sind unter Berücksichtigung der geplanten Eingrünung durch die Planung mittlere 

Umweltauswirkungen für das Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten. 

2.2.2 Auswirkungen auf Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 

2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

Im Umfeld der Planung befinden sich keine Natura-2000 Gebiete. Die nächstgelegenen FFH- oder 

Vogelschutz-Gebiete befinden sich in einem Abstand von etwa 2,7 Kilometern zur überplanten Fläche. 

Die Planung hat keine Auswirkung auf diese Gebiete. 

2.2.3 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevöl-

kerung insgesamt  

Auswirkungen 

Bei der Ausweisung von Sondergebieten (für Photovoltaik) im Umfeld bestehender Siedlungen ist in 

der Regel eine gewisse Auswirkung auf die dort lebende Bevölkerung gegeben. Meist entstehen nach-

teilige Auswirkungen in Form von Sichtbeeinträchtigungen bzw. Störung des Landschaftsbildes durch 

die errichteten Anlagenteile. Diese werden beim Schutzgut Landschaftsbild behandelt. 

Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen durch den Betrieb der Anlage wie Lärm, Erschütterung, 

oder Schwingungen sind auf Grund der Anlagenausführung und der angewandten Techniken nicht zu 

erwarten. Lärmemissionen entstehen auf Photovoltaikanlagen nur durch die verwendeten Transfor-

matoren. Diese sind jedoch so gering, auf die in einem Abstand von etwa 500 m befindliche Wohn-

bebauung keine Auswirkung zu erwarten ist.  

Baubedingt kann es durch die Bebauung kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung kommen. Diese ist 

jedoch vorübergehend und daher als gering erheblich einzustufen.  

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind lediglich gering erhebliche Belastungen zu erwarten. 

Beeinträchtigungen entstehen gegebenenfalls auf das Landschaftsbild. Diese werden beim Schutzgut 

Landschaftsbild getrennt behandelt. 

 

2.2.4 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter  

Auswirkungen 

Auch wenn derzeit keine Bodendenkmäler im direkten Planungsgebiet bekannt sind, ist nicht auszu-

schließen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bo-

dendenkmäler befinden. Jegliche Form von Erdarbeiten birgt ein gewisses Risiko der Zerstörung von 

Bodendenkmälern. Da es sich bei der zu bebauenden Fläche um bereits von Landwirtschaft über-

prägte Flächen handelt und Abgrabungen im Bebauungsplan auf 0,50 m begrenzt werden, ist in 

dieses Risiko jedoch sehr gering. 

Während der Bauarbeiten bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde 

sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. 

(Art. 8 DSchG) 

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichten sich auch der Ei-

gentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem 

Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 

Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 

wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
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Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 

der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher 

freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Ergebnis  

Im Hinblick auf das Schutzgut Kultur-/ und Sachgüter sind keine erheblichen Auswirkungen für dieses 

Schutzgut zu erwarten. 

2.2.5 Auswirkungen auf die Vermeidung von Emissionen sowie der sachge-

rechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Die Förderung von erneuerbaren Energien, wie im vorliegenden Fall der Solarenergie trägt grund-

sätzlich zur Vermeidung zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von Sonnenstrom wird kein klima-

schädliches CO2 produziert und in der Gesamtbilanz die Reduktion von Emissionen erreicht. 

Abfälle oder Abwässer fallen durch die Nutzung der Anlage nicht an. 

 

2.2.6 Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-

same und effiziente Nutzung von Energie 

Da die vorliegende Planung zum Ziel hat, Baurecht für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu schaf-

fen, trägt sie wesentlich zur Nutzung erneuerbaren Energien bei. 

 

2.2.7 Auswirkungen auf die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von 

sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-

schutzrechts 

Landschaftsplanerische Maßnahmen und Ziele sind im Bereich der Planung nicht vorhanden.  

Wasser- oder immissionsschutzrechtliche Belange werden nicht berührt. 

 

2.2.8 Auswirkungen auf die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebie-

ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten 

der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-

schritten werden 

Durch die Nutzung der Fläche als Photovoltaikanlage entstehen keine Auswirkungen auf die Luftqua-

lität im unmittelbaren Planungsbereich, da von der Anlage keine Luftemissionen ausgehen. Das ge-

plante Vorhaben steht der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität somit nicht entgegen. 

 

2.2.9 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belan-

gen des Umweltschutzes  

Die einzelnen Schutzgüter stehen untereinander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgefüge 

miteinander verbunden. So ist die Leistungsfähigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne die 

Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion). Beide 

stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und Tierwelt. 

Diese Bezüge sind bei den jeweiligen Schutzgütern vermerkt.  
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 Vermeidungs- und Min imierungsmaßnahmen  

Konkrete Vermeidungsmaßnahmen werden erst auf Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt. 

 Gesta l tungs- und Ausgle ichsmaßnahmen  

Die Eingriffsregelung wird im vorliegenden Fall nach dem Leitfaden `Bauen im Einklang mit Natur 

und Landschaft´, 2021 in Verbindung mit dem Hinweispapier „Bau- und landesplanerische Behand-

lung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und 

Verkehr von 10.12.2021 durchgeführt. Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflächenanlagen von 

einer Bebauung mit Gebäuden (einschl. deren Erschließung) deutlich abweicht, werden für die Be-

wältigung der Eingriffsregelung bei PV-Freiflächenanlagen in dem Hinweispapier spezifische Hinweise 

gegeben. Diese gelten ausschließlich für Bauleitplanverfahren zu PV-Freiflächenanlagen. 

Die Grundlage für die Beurteilung der Eingriffsschwere ist der Flächenzustand vor Beginn der Maß-

nahmen.  

  Bestandserfassung und Bewertung 

Die Bestandserfassung und -bewertung erfolgt anhand vorhandener Untersuchungen sowie eigener 

Erhebungen. 

Maßgebend für die Erfassung und Bewertung ist der tatsächliche Zustand der Schutzgüter im Unter-

suchungsraum vor dem Eingriff. Dabei sind auch die Planungsrelevanten Vorbelastungen zu berück-

sichtigen, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses in tatsächlicher und rechtlicher Sicht verläss-

lich absehbar sind.  

Die Bewertung des Ausgangszustands wird maßgebend davon bestimmt, welche Bedeutung den je-

weiligen Schutzgütern zukommt. Die Bedeutung des jeweiligen Schutzgutes lässt sich anhand der 

wesentlichen wertbestimmenden Merkmale und Ausprägungen in die Kategorien gering, mittel und 

hoch einteilen. Die Bewertung zum Schutzgut Arten und Lebensräume erfolgt in Anlehnung an die 

Biotopwertliste zur Bayerischen Kompensationsverordnung.  

 

Bewertung des Ausgangszustands 

Nr. Schutzgut Beschreibung Kategorie 

1 Arten & Lebens-

räume 

Intensiv bewirtschaftete Äcker (A11) geringe Bedeutung 

2 Boden & Fläche Anthropogen überprägter Boden ohne kulturhis-

torische Bedeutung oder Eignung für die Ent-

wicklung von besonderen Biotopen 

mittlere Bedeutung 

 

3 Wasser Flächen mit dauerhaft abgesenktem Grundwas-

ser 

geringe Bedeutung 

4 Klima / Luft Flächen ohne kleinklimatisch wirksame Luftaus-

tauschbahnen 

geringe Bedeutung 

5 Landschaftsbild Technische Vorprägung, ausgeräumte, struktur-

arme Agrarlandschaft 

geringe Bedeutung 
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 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes  

Gemäß dem aktuellen Hinweispapier zur Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-

Photovoltaikanlagen kann bei Einhaltung einer Reihe von Maßgaben bei der Detaillierung der Photo-

voltaikanlage auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, wenn der Ausgangszustand der Anlagen-

fläche gemäß Biotopwertliste als „intensiv genutzter Acker“ (BNT A11 gemäß Biotopwertliste) 

und/oder „intensiv genutztes Grünland“ (BNT G11 gemäß Biotopwertliste) einzuordnen ist, davon 

ausgegangen werden, dass i.d.R. keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts verblei-

ben. In diesen Fällen entsteht kein Ausgleichsbedarf. 

Der Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Landschaftsbild wird aufgrund der sehr spezifischen Eigenart 

dieses Schutzguts immer gesondert verbal-argumentativ ermittelt.  

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Zur Vermeidung sind grundsätzlich auf Ebene des Bebauungsplanes detaillierte Maßnahmen festzu-

setzen. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes ist jedoch schon durch die Standortwahl eine der wich-

tigsten Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

Durch den im vorliegenden Fall gewählten Standort in direkten Anschluss an einen bestehenden Wald 

im Westen, sowie einer Gehölzreihe im Osten des Planungsbereichs werden weitreichende Auswir-

kungen auf Natur und Landschaft bereits durch die Standortwahl vermieden.  

 

 Monitor ing für die  erhebl ichen Auswirkungen   

Maßnahmen zum Monitoring werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan aufgezeigt. 

 

 Alternat ive P lanungsmögl ichke i ten  

Standortalternativen 

Auf Ebene des Flächennutzungsplanes wären alternative Planungsmöglichkeiten lediglich die Auswei-

sung von Sondergebieten an anderer Stelle im Gemeindegebiet oder Verzicht auf die Planung.  

Potenzielle Standorte für Photovoltaikanlagen ergeben sich aus den Vorgaben des Landesentwick-

lungsprogrammes sowie Regionalplanes, den Förderbedingungen des Erneuerbare-Energien-Geset-

zes und den natürlichen Gegebenheiten der einzelnen Flächen in Bezug auf Biotopausstattung, Aus-

richtung und zu erwartende Sonnenstrahlung. 

Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen Photovoltaik-, auf vorbelasteten Flächen errichtet 

werden. Von dem Anbindungsgebot gemäß LEP 3.3 (Z) werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen 

in der Begründung zu diesem Gebot explizit ausgenommen. Somit ist eine Anbindung der Flächen an 

eine Siedlungseinheit nicht notwendig. 

Nach der Novellierung des EEG aus dem Jahre 2021 können Freiflächenanlagen gefördert werden, 

wenn sich die Anlage auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher 

oder militärischer Nutzung, entlang von Autobahnen oder Schienenwegen in einem Korridor von 200 

m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, wobei innerhalb dieses Korridors ein min-

destens 15 m breiter Korridor freigehalten werden soll. 

Unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Bundesland eine entsprechende Verordnung erlässt, 

können außerdem Photovoltaikanlagen auf Acker- und Grünland in einem benachteiligten Gebiet 
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gefördert werden. Das Bundesland Bayern hat am 7. März 2017 mit der Verordnung über Gebote für 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen diese Voraussetzungen geschaffen. Das Stadtgebiet Heideck im 

Wald fällt vollständig in diese Förderkulisse. 

Gemäß „Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ sind 

für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen folgende Flächen vorrangig geeignet: 

- Flächen im räumlichen Zusammenhang mit größeren Gewerbegebieten im Außenbereich 

- sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen im Außenbereich 

- versiegelte Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung 

- Abfalldeponien und Altlastenflächen, bei denen eine Nutzung als PV-Anlage mit Umweltanforde-
rungen, Sanierungsanforderungen und bauordnungsrechtliche Anforderungen vereinbar ist 

- Pufferzonen entlang großer Verkehrstrassen, Lärmschutzeinrichtungen 

- sonstige durch Infrastruktureinrichtungen veränderte Landschaftsausschnitte, z.B. Hochspan-

nungsleitungen 

- Flächen ohne besondere Landschaftliche Eigenart, wie Ackerflächen oder Intensivgrünland.  

Flächen im Zusammenhang mit größeren Gewerbegebieten, ehemals baulich genutzte Flächen, ver-

siegelte Flächen oder Konversionsflächen/Deponien sind im Gebiet der Stadt Heideck aktuell nicht 

verfügbar. 

Vorbelastete Flächen im Sinne des Landessentwicklungsprogrammes und den Vorgaben des genann-

ten Leitfadens innerhalb der Stadt Heideck sind Flächen entlang der Staatstraße St. 2726 und St. 

2389 oder St. 2226; eine Autobahn oder eine Bahntrasse sind im Stadtgebiet Heideck nicht vorhan-

den. Die Flächen entlang der Staatsstraßen, sofern sie sich nicht innerhalb des Landschaftsschutz-

gebietes, des Bereiches der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Waldgebiete oder der direkten 

Siedlungsgebiete befinden, liegen westlich der Ortschaft Laibstadt oder nordöstlich von Aberzhausen 

oder südlich von Selingstadt und wären grundsätzlich für eine Nutzung als Photovoltaikanlage geeig-

net, sind aber aktuell nicht verfügbar oder werden bereits für andere PV-Anlagen in Anspruch ge-

nommen.  

Die Stadt Heideck hat zusätzlich Richtlinien für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen im 

Stadtgebiet entwickelt. Diese sehen bezüglich der Standortfindung den Ausschluss von Waldgebie-

ten, Schutzgebieten, Biotopen (gesetzlich vorgeschrieben), regionalplanerischen Grünzügen sowie 

bestehender Bebauung oder Siedlungsflächen bzw. vorgesehene Entwicklungsflächen für Wohnen 

und Gewerbe vor. Des Weiteren sollen zum Schutz von Böden mit hohem Wert für die Landwirtschaft 

nur Flächen mit einer durchschnittlichen Wertzahl von 45 oder schlechter gewählt werden. 

Mögliche Standorte für großflächige Photovoltaikanlagen können sich demnach im gesamten Gebiet 

der Stadt Heideck auf intensiv genutzten Acker– Grünlandflächen befinden. Bei der Wahl des Stand-

orts für mögliche Photovoltaik-Freiflächenanlage wurden die genannten Kriterien berücksichtigt, die 

eine Nutzung von Solarenergie ausschließen. Das sind u.a. Landschaftsschutzgebiete, Schutzgebiete 

(Natura2000), Wiesenbrüterkulisse, Wasserschutzgebiete, geschützte Biotope, Trenngrün, Boden-

denkmäler sowie Waldgebiete. Es können mögliche Bereiche (Potentialflächen) in ausreichender zu-

sammenhängender Größe und mit ähnlichen Voraussetzungen wie der aktuell gewählte rund südlich 

von Selingstadt oder Rudletzholz, östlich und nördlich von Laibstadt oder um Schloßberg identifiziert 

werden. Diese Flächen wären grundsätzlich für eine Nutzung als Photovoltaikanlage geeignet, stehen 

aber aktuell nicht zur Verfügung. Hinzu kommt, dass eben genannte Flächen bereits für andere PV-

Anlagen in Anspruch genommen werden und hierzu bereits Bebauungspläne aufgestellt wurden.  

Die für die vorliegende Planung gewählte Fläche befindet sich innerhalb der vorrangig geeigneten 

Flächenkulisse entsprechend den Vorgaben des oben genannten Leitfadens, in dem auch Flächen 

ohne besondere Landschaftliche Eigenart, wie Ackerflächen oder Intensivgrünland genannt werden 

und entspricht den Richtlinien der Stadt Heideck. Die Anlage kann durch die angrenzenden Gehölz- 
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und Waldbestände visuell abgeschirmt und in den Landschaftsraum eingebunden werden. Aufgrund 

der im Umgriff der Planung vorhandenen Gehölzstrukturen ist eine gute Einbindung der Anlage in die 

Landschaft möglich. Dementsprechend wird die Planung in diesem Bereich trotz der fehlenden Vor-

belastung als vereinbar mit den Belangen des Landschaftsschutzes beurteilt. Die anderen potentiellen 

Flächen weisen weder eine vorhandene Gehölzreihe, noch eine bestehende Erschließung auf, was 

ebenfalls für die Wahl auf die in der Planung gewählte Fläche spricht.  

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollständig rückzubauen ist, stehen die 

Flächen damit für bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfügung. Die Fläche ist für eine ren-

table Nutzung als Photovoltaikanlage gut geeignet.  

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollständig rückzubauen ist, stehen die 

Flächen damit für bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfügung. Die Fläche ist für eine ren-

table Nutzung als Photovoltaikanlage gut geeignet.  

 Zusätz l iche Angaben 

 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kennt-

nislücken 

Da es sich bei der Planung um einen überschaubaren Bereich zur Sondernutzung mit Photovoltaik-

anlagen handelt, sind weiträumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt unwahrscheinlich. Daher ist 

der Untersuchungsbereich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die direkt angrenzenden 

Bereiche begrenzt. Eine Fernwirkung ist bei den meisten umweltrelevanten Faktoren nicht zu erwar-

ten. Ausnahmen bilden lediglich das Landschaftsbild sowie Immissionen. Der Untersuchungsraum ist 

bei diesen Schutzgütern entsprechend weiter gefasst. 

Die Bestandserhebung erfolgt durch ein digitales Luftbild, das mit der digitalen Flurkarte überlagert 

wurde. Sie wurde durch Angaben des für die artenschutzrechtliche Prüfung beauftragten Biologen 

ergänzt. 

Darüber hinaus sind Daten des Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur), des Arten- und 

Biotopschutzprogramms, des Bodeninformationssystem Bayern, des Bayerischen Denkmalatlas, des 

Geotopkatasters Bayern, des Regionalplanes und Landesentwicklungsprogrammes, u.ä. ausgewertet 

worden. 

Die vorliegenden aufgeführten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem allgemeinen 

Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. Schwierigkeiten oder Lücken bzw. 

fehlende Kenntnisse über bestimmte Sachverhalte, die Gegenstand des Umweltberichtes sind, sind 

nicht erkennbar. 

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden zum Bauen in Einklang mit 

der Natur (2021) in Verbindung mit dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern 

zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen von 10.12.2021 verwendet. Als Grundlage für die verbal argu-

mentative Darstellung und der dreistufigen Bewertung sowie als Datenquelle wurden die Flachland-

biotopkartierung, der Flächennutzungs- und Landschaftsplan sowie Angaben der Fachbehörden ver-

wendet. Zusätzlich wurde auf Angaben des Biologen Herr Röhmhild zurückgegriffen, der für die Er-

stellung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt wurde. 

Es bestehen keine genauen Kenntnisse über den Grundwasserstand.  

Da eine objektive Erfassung der medienübergreifenden Zusammenhänge nicht immer möglich und 

in der Umweltprüfung zudem auf einen angemessenen Umfang zu begrenzen ist, gibt die Beschrei-

bung von Schwierigkeiten und Kenntnislücken den beteiligten Behörden und auch der Öffentlichkeit 

die Möglichkeit, zur Aufklärung bestehender Kenntnislücken beizutragen.  
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 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Auswirkungen 

Monitoringmaßnahmen sind auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht erforderlich, sie werden ge-

gebenenfalls auf Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt.  

 

 Al lgemein verständl iche Zusammenfassung  

Für einen Geltungsbereich von insgesamt ca. 6,55 ha wird der Flächennutzungsplan der Stadt Hei-

deck im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Hei-

deck – Schloßberg II“ durchgeführt.  

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 

Schutzgut  Baubedingte 

Auswirkungen 

Anlagebedingte 

Auswirkungen 

Betriebsbedingte 

Auswirkungen 

 Ergebnis 

Mensch / 

Gesundheit  
 

geringe  

Erheblichkeit 

geringe  

Erheblichkeit 

geringe  

Erheblichkeit 
 gering 

Tiere und 

Pflanzen 
 

mittlere 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 
 mittel 

Boden  
geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

geringe  

Erheblichkeit 
 gering 

Wasser  
geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 
 gering 

Luft / Kl ima  
nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 
 

nicht  

betroffen 

Landschaft/ 

Erholung 
 

gering 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 
 mittel 

Kultur- und 

Sachgüter 
 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 
 

nicht 

betroffen 

 

Vermeidungsmaßnahmen verringern die Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt, so dass die 

ökologische Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes erhalten bleibt.  

Dauerhafte Beeinträchtigungen werden lediglich für das Schutzgut Landschaftsbild erwartet, die je-

doch unter Berücksichtigung der Minimierungsmaßnahmen in Kauf genommen werden können. 
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 Quel len 
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